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orm eines Hindernisses für die Ehe eihes katholi-
schen Christen mi1t einem nichtkatholischen AaUS-Ladislas Örsy wirkt. ine solche Ehe kann 11UT 1n gesetzmäliiger
ofrm geschlossen werden, WC11) VO dem Zzustan-Mischehen digen iIscho ıne Dispens ewährt ist Wird ine
solche Dispens nıcht erbeten oder erbeten ber
nıcht gyewährt, sind die Partner WAar theore-

Der katholischen Kirche ergeht heute w1e einem tisch fählg, 1ne gültige Ehe schließen, nicht ber
Menschen, dem etwaA41s Neues aufgegangen ist, dem in der Tax1ls. Keıin Priester oder Bischof würde

ber och nicht möglich WAal, die raktischen der Eheschliebung assıstieren, und ohne die An-
Folgerungen daraus ziehen. DDas Konzil hat wesenhe!it eines Priesters kannn keine rechtlich gül-
ine MC e gebracht, aber die Kirche konnte tige KEhe geschlossen werden. Daher besteht für
bisher noch nıcht alle ihre Implikationen ermitteln den katholischen Christen keine praktische Mög-
und in die Praxis übertragen. [)as zeigt sich SJallZ 1G  eit. ohne die erforderliche Dispens ine recht-
besonders auf dem Gebilet der Mischehen. Kın ich gültige Ehe mIit einem Partner anderen Be-

theologisches Verständnis der vorhandenen kenntnisses einzugehen.
Einheit er Christen einer Einheit: die edeu- ach Vorschrift des (Dmu der die NOLWEN-

tungsvoller ist als ihre Verschiedenheiten und Un- dige Dispens gewährende Bischof siıch die 1LLLOLA-

terschiede Z qioH;el sich durchzusetzen. och och lische Gewähr verschaflen, daß der Glaube des ka-
tholischen Partners nıcht 1n Gefahr ISf: und daßberuht die kirchliche Mischehengesetzgebung

Sallz wesentlich auf den Grundsätzen vorkonz1ı- alle Kinder 1m kathelischen Glauben CIZODCNHN WC1-

liarer Theologie, welche die Unterschiede unter den [Diese moralische Sicherheit wird für gewÖhn-
den Christen stärker betonte. So konnte nicht ich egeben durch die sogenannten Kautelen oder
ausbleiben, daß sich hler yewlsse Spannungen a b- Versprechen, die 1n verschiedener Form abgelegt
„eichnen. /7u ihrer Aufhebung bedarf Ge- werden: SCHFI1:  IC mit der Unterschrift beider
SELZE; die aus der 1C der inge erwach- Partner; mündlich, möglicherweise urc einen
STA Unser Artikel hat sich das Ziel geESELTZL, solche Eid bekräftigt; oder, jedoch LLUL selten, WE die

Gesetze vorzuschlagen. /7Zu ihrer logischen Umstände selbst genügend Sicherheit bieten, ohne
Begründung wollen WI1Fr folgendermaben VOLISZC- 1ne nausdrückliche Erklärung.
hen /uerst soll die gegenwärtige rechtliche S1itua- Niemand wıird sich ernstlich ber die Vorschrift
tion dargestellt werden; danach möchten WIr diese eklagen, die ine Gefährdung des Glaubens des
S1ituation mM1t der UuCH, VO Konzil gebrachten katholischen Partners vermeiden soll Ebenso-
theologischen e konfrontieren; und schließ- wen1g soll der Glaube des nichtkatholischen art-
ıch sollen praktische nregungen folgen, die kon- LICITS gefährdet werden. och viele Nichtkatholi-
kret zeigen, w1e die Gesetzgebung der Neuoritien- ken fühlen sich schmerzlich VO der Vorschrift be-
tierung der Lehre folgen könnte. troflien, daß alle Kinder 1m katholischen Glauben

CEIZODCMH werden mussen. Schließlich sind ja uch
ihre Kinder.Die gegENWÄrTIGE rechtliche $ Z7UaLI0N Die besagte Instruktion VO 18. März 1966 e

Während dieser Artikel entsteht, befindet sich die der Auffassung des eX LeSst, ührte aber
rechtliche Situation hinsichtlich der Mischehen 1n einige recht bedeutsame Änderungen ein Kann
einem Prozel der Entwicklung. och sind die al- der nichtkatholische 'Te1il die geforderten Verspre-
ten Bestimmungen des C 1in A und ma[l3- hen nıcht geben, ohne se1n eigenes (GewI1s-
geblich, WO die (mit besonderer Ermächti- SC  = verstoßen, oder ab, die Ehe nach
SunNng VO  } seliten aps Paul V, VO der Kongre- katholischer Form schließen, mMu. der Fall
gation für die Glaubenslehre 18 März 1966 dem Heiligen vorgelegt werden. Die Instruk-
veröffentlichte Instruktion verschiedene Anderun- I0M Sagt allerdings nicht, w1e der Heilige Stuhl 1in
DCIH eingeführt hat Die Bischofssynode des Jahres diesen Fällen entscheiden wird. och entwickelt
1967 fand en dieses ema auf ihrer ages- sich hler bere1its ine Rechtspraxis (jurisprudence),
ordnung, und die 1SCHOTfe verabschiedeten acht und scheint, als se1 die Kongregation bereit, die

Dispens VO Ehehindernis der Bekenntnisver-orschläge für die Reform der Gesetzesbestim-
IMUNSCIL schiedenheit gyewähren, WE der katholische

Der Codex kennt ein Verbot, das sich 1n der Teil erklärt, daß sich seiner Pflicht bewußt ist,
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MISCHEHEN
die Kinder 1m katholischen Glauben erziehen, A) Ks wird Sicherheit gefordert hinsıiıchtlich der
und verspricht, tun, W as kann, unfter den gegenwärtigen Absicht des katholischen Teiles,
obwaltenden Umständen diese Pflicht +füllen nıcht dagegen hinsichtlich der tatsächlichen 1n der
Außerdem ist der Beweıls erbringen, daß der Zukunft liegenden Erziehung der Kinder;
nichtkatholische "Teil die 1chten se1nes ka- VO dem nichtkatholischen 'TLeil SO nicht
tholischen Partners we1ß. In seltenen Fällen scheint mehr das Versprechen der katholischen Ki1inder-

OS  > als werde i1ne Dispens VO der katholi1- erziehung verlangt werden, sondern HIS ine Ü=
schen ofm der Eheschließung gewährt Ist diese gendwie Erklärung, daß sich ihr nıcht
Darstellung der PE  ichen Gepflogenheit in den Weg tellen will;
(Jurisprudence) richtig denn Ss1e äßt sich AUS kei- das Recht der Dispens VO der kanonischen
He öftentlichen Dokument bestätigen kann Oofrm der Eheschließung SO dem Bischof und
kein Zweifel daran leiben, daß die Instruktion den nıcht dem eiligen Stuhl VOrbenalten leiben
Beginn einer Neuentwicklung kennzeichnet. Es Diese Punkte sind eindeutige Schritte in Rıch-
ist kein NachweIls der moralischen Sicherheit mehr tung auf ein größeres Verständnis. DIie OllMAaC.

die nach dieser Meinung den Bischöfen gegebendafür gefordert, daß die Kinder tatsächlich Aa Ira-
tholischen Glauben CIZODCH werden, sondern 1LLUX werden soll, reicht sechr weIlit. Wırd S1e ihnen CDC-
ine gewlsse Gewähr dafür, daß der katholische ben, ist wahrscheinlich, daß Sie VO  s den Mit-
'Teil entschlossen ist, gut w1e möglich se1iner gliedern der einzelnen Bischofskonferenzen eweils
diesbezüglichen Pflicht genugen Von dem in einer mehr oder weniger oleichen Oofrm inter-
nichtkatholischen 'Teil wird überhaupt kein Ver- pretiert und angewandt wiıird. Natürlich sind die
sprechen mehr verlangt. Vorschläge der Bischofssynode noch keine (se-

DIie IL Mischehenfrage wurde 1m Herbst S@eK:7ZE och Zzeichnen sS1e den Weg VOLS; den die
1967 der Bischofssynode vorgelegt. In der L JIs- ünftige Gesetzgebung vermutlich einschlagen
kussion 7eichneten sich verschiedene Meinungs- wird.
strömungen ab un: fanden ihren Niederschlag 1n Die gEIENWÄFTLLE theolo2ische S ZIuaLi0onmehreren Vorschlägen, die unterschiedliche St1m-
menmehrheiten erhielten. Kine beträchtliche ehr- DIie Ehe isSt ihrem Wesen nach inNe Vereinigung,

1ne Gemeinschaft 7weler menschlicher Personen;heit der Synodalen sSetizte sich Ahnbhe ein, daß die Be-
oriffe ZSCHEAE, Hindernis, [)ispens weiterhin 1n - ein « Leben-Ereign1s», 1in dem S1e sich einander

Rechtsterminologie erhalten blıeben ehr als oftenbaren und in dem Gott sich ihnen beiden Of-
Wwe1l Drittel VO ihnen verifraten den Standpunkt, enbart. Darın ieg ine Stabilität und 1ne CWweEe-
die Bedingung für die Dispens \V(@) Hindernis der u11lg zugleich. I )Das theologische Problem be1 der
Konfessionsverschiedenheit musse die moralische ischenhne esteht dafrın, daß die Gemeinschaft W1-

schen Mannn und Frau nicht VO. ist. Wenn 1E sichGewißheit se1in, daß der katholische Ehepartner
nıcht Gefahr au seinen Glauben verlieren einander oftenbaren, ist dies ine Ofifenbarung,

der die volle Gemeinschaft 1m Glaubenund bereit ist, tun wW4S kann, seine Kinder
katholisch taufen und 1m katholischen Glauben Wenn S1e (Gsottes Oftenbarung empfangen, VCI-

erziehen. ine kleinere Zahl, ber immer noch stehen S1e S1e nicht 1n derselben WeI1ise S1e sind
ine ehrheit, bestand darauf, der nichtkatholische PINS in der Ehe und gELLENNT 1m Glauben und 1n der
Teil solle über die Pflicht des katholischen Partners esi1alen Gemeinschaft. Die ragödie der Spal-

Lung un den Christen tritt hler 1m Herzen dervoll und Yallz informiert werden und überdies be-
teit se1n, der katholischen auTtTe und Erziehung der Familie in einer höchst dramatischen Weise
Kinder Bein Hindernis in den Weg SErZEN.: Und tage.
wliederum ine Srobe ehrhe1 vertrat die Me1- Für dieses Problem 1bt 1m Grunde 11Ur ine

NUuNg, die gegenwärtige Struktur des Hindernisses vollkommene Lösung: die Wiedervereinigung der
SO beibehalten werden und damıt die Pflicht, Christen. Solange WI1r untereinander gespalten
ine Ehe 7wischen bekenntnisverschiedenen art- Sind, kannn überhaupt LLUL unvollkommene IO
nern 1n der Ikatholischen kanonischen Form SUNSCIL geben Die gegenwärtige rage ist, w1e sich

die wenigsten unvollkommene Lösung Andenschließen. och chlugen Ss1e NMO1IS der Bischof solle
die ollmac erhalten, VO dieser Form nötigen- laßt, die den theologischen Forderungen für das

dispensieren. Wohl des Kindes, dem Gewtissen des katholischen
w1e des nichtkatholischen Partners und der 4CAus den Meinungen der Mitglieder der Synode

ergeben sich dre1 wichtige Gesichtspunkte: der Einheit der Kıiırche besten dient.
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Das Wohl des Kindes erfordert, daß möglichst 11U!r Pro-forma-Christ und der nichtkatholische se1-

früh in ine lebendige christliche Gemeinschaft HCIM Glauben aufrichtig verbunden, äßt siıch 1m
hineinwächst. Dann werden ihm der Glaube Ernst kaum ein berechtigter Grund dafür erken-
Christus un: das Leben 1m Geiliste des KEvange- NCN, daß die relig1öse Erziehung des Kindes ach
liums in einer ex1istentiellen Weise mitgeteilt. Diese dem Glauben des Elternteiles erfolgt, der diesen
lebendige Erfahrung christlicher Geme1inschaft ist Glauben in der Praxis nıiıcht befolgt.
das Beste, wWwW4S christliche Eltern ihren Kindern KC- Das (7CWISSECH der Eltern Die Kirche <laubt, daß
ben können uch WE die Eltern nicht dem glei- der katholische Elternteil Recht und Pflicht hat,
hen christlichen Bekenntnis angehören. seinem ind seinen Glauben mitzuteilen. Diese

Der Grundsatz, den inNAan bisweilen hört, die KI- Mitteilung beschränkt sich nicht auf muüundliche
tern ollten keine Entscheidung über die Religion Unterweisungen. Es ist Mitteilung einer Lebens-
des Kindes treflen, sondern CD, WCCI11I1 das rich- auffassung und “form); Mitteilung der Freude,
tige ter dafür erreicht hat, selbst wählen lassen, einem eschen. Gottes teilzuhaben Dieses Recht,
ist ine übertriebene rationalistische Idee, die 1L1Ur diese Pflicht bestehen keineswegs besonders für
wenig 1inn für reale menschliche S1ituationen und Menschen, die in bekenntnisverschiedener Ehe le-
Verhaltensweisen verrat. Dadurch würde dem ben; Ss1e sind Sallz einfach die Übertragung eines

Rechtes und einer Pflicht jedes Christen, das Reich1ind die lebendige Erfahrung christlicher Ge-
me1nschaft OMMMCLL. Die Wahl der eligion (Gottes mit anderen Menschen teilen;, auf die S1-
würde verschoben, bis das Z  nd genügend Wissen uation einer bekenntnisverschiedenen Ehe Nıchts
gesammelt hat, 1ne eigene Entscheidung ist näherliegend, als daß Eltern die RO Botschaftt
treften. Gerade dann ber würde die existentielle zunächst denen bringen wollen, die ihnen
Erkenntnis eines bestimmten 4S des Christen- nächsten und Lteuersten sind: ihren Kindern
LUums, die für ine solche Entscheidung unerläß- Das eugnen ware völlig unsinnNIg: Ks eße den
ich notwendig ist, en Jedenfalls ware dem dynamischen Charakter des Christentums in den
Wohl des Kindes nicht gedient, WEe11n iNalil der Eltern leugnen och dieses Recht un: diese
Erfahrung christlichen Lebens in einer (Geme1in- Pflicht ex1istieren 1in einem yrößeren Wertzusam-
schaft berauben wollte menhang Ihre praktische Ausübung wird ZE-

Ferner kann 1i1all bisweilen den Grundsatz h6ö- TEUETE 1C. die Liebe un:! Diskretion, MI0 die
rCH, Kinder AaUusSs Mischehen ollten 1in wel Be- Einsicht, daß uch Gott selbst sich LLUL stufen-
kenntnisgruppen aufgeteilt werden; LWa S daß welse un!: un: höchster Achtung un: Rück-
die Buben der Religion des Vaters und die Mäd- sichtnahme seinen eigenen Geschöpfen gegenüber
hen der Religion der Mutter folgten IDiese O oftenbart.
SUuNs wird als gerecht und billig hingestellt. och Eın Wert, der in diesem usammenhang niemals
keine Lösung kannn weliter VO dem hochgemuten, AUS dem Blick verloren werden sollte, ist das Recht
warmherzigen Geilst echter ökumenischer Ergrif- des Menschen auf die Ehe Es ist grundlegend,
enheit entfernt se1n als diese. S1e spiegelt 1Ur daß uch dann für einen katholischen Christen
rechnerische Überlegungen und einen Gelst des gilt, WC1111 keine Hofinung darauf en kann,
Mittelweges wıider. S1ie verewigt die Spaltung der seine künftigen Kinder katholisch erziehen. Ef-
Christen und A6ößt den Kindern VO frühesten Al- tektiv 1st 1€es schon VOL einiger e1it 1n den Mi1ss10-
ter den 1NAruc e1in, als sSe1 notwendig, SOLS- e  w anerkannt worden. DIie bereits In-
fältio auf die Grenzen, nicht SapcCh.:. die AruRLion VO März 1966 bestätigt VO  =)

Schranken „wischen ihnen achten. Ks ist nicht Wenn 1n einem Land die sozialen, politischen oder
überraschend, daß dieser Grundsatz und die ihm relig1ösen Verhältnisse den SC einer rein
folgende Praxis Aaus Zeiten un: Situationen STAamM- katholischen Ehe uch nahezu unmöglich machen
INCN, in denen die Christen verschiedener Bekennt- und die katholische Erziehung Ar dieser Ehe her-
nısse einander als Feinde betrachteten. In solchen vorgehender Kinder höchst unwahrscheinlich
Situationen wurde dann die Wafenstillstandslinie wird, bleibt dem katholischen Christen dennoch
mitten durch die Familie SCZOYCN ach den das Recht heiraten, w1e ihm möglich ist. Na-
Grundsätzen Gerechtigkeit un:! ohne türlich SO dabei mi1t der nötigen ugheit über-
einen Sinn für KEinheit und 1e€ egen. wW1e seinen Kindern seinen Glauben m1t-

Das Wohl des Kindes Oordert ebenfalls, daß teilen kann. Ist dies nıiıcht auf dem Weg über die
keine Pro-forma-Lösungen echter Lösungen katholische 4Uufe un: 1ine Unterweisung im ka-
getrofien werden. Ist der katholische Ehepartner tholischen Glauben möglich, dann vielleicht durch
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das Beispiel des eigenen Lebens un die Entfal- dÜnftige Gesetz gebung
tung einer schweigenden Werbekraft

Die Kirche vertritt den Standpunkt, daß uch Aus den Gegensätzen 7wischen der gegenwärtig
Nichtkatholiken, die Glaubens ihrer Reli- gültigen Gesetzgebung und der theologi-
100 oder ihrem Bekenntnis anhängen, ein Recht schene der inge erg1bt sich Sallz deutlich die
besitzen, anderen ihre Überzeugung mitzutelilen. Notwendigkeit Gesetze. Die iIschofe der
Denn WEECI1111 uch ihre Überzeugung in manchen Synode VO  w 1967 sich über diese Notwen-
Punkten ihrer e VO der UMSETEN abweicht, digkeit Iklar und gvaben en einige praktische An-
bleibt ihnen doch die Würde des christlichen Men- Zweifellos wird der nächste amtliche
schen. So haben uch S16 ein CC den eigenen chritt darın bestehen, daß ihre Vorschläge al SC-
Kindern ihren Glauben mitzuteilen. OINMNMMCIL werden. och sind natürlich uch diese

Es mussen also selbstverständlic Glauben un Vorschläge nicht als abschließende Lösungen C
Freiheit beider Elternteile geachtet werden. Beide aC. sondern als vernünftige Schritte auf dem
en ine gleiche Würde als menschliche Persön- Weg ZUr Herstellung einer wachsenden Harmontie
ichkeit och 1er zeigt sich wieder die Tragik der und KEinheit unter den christlichen Kirchen. We1-
Spaltung Potentieller mpfänger ihrer beidersei- Fere Schritte mussen folgen, und die rage 1st be-
tigen, voneinander abweichenden Meinungen ist rechtigt, wotlin S1Ee bestehen sollen.
ihr 1nd. Es rfährt damıit die Spaltung der Chr1- Allgemeine Grundsätze Jür die Gesetz gebung. Ehe
stenheit, ehe 1n der Lage ist, das Gut un den WI1r irgendwelche speziellen Gesetzesvorschriften
Wert der Einheit erfassen. Das Gewlssen beider aNLCSDCN, möchten WI1r unls mIit den theologischen
Elternteile muß geachtet werden, doch en die und praktischen Prinzipien auseinandersetzen,
Eltern ihrerseits die Gewissenspflicht, dem Kind welche diese LIEUC Gesetzgebung beseelen sollte
die bestmögliche christliche Erfahrung VCI- a) Die Problematik der 1i1schehe sollte voll-
mitteln. Damlit erg1bt sich erneut die TADE, ob kommen AaUS den Rivalitäten 7zw1ischen den Be-

besser se1n würde, WL S1e sich bereit fän- kenntnissen herausgehoben werden. Das größte
den, alle K1inder in einem und demselben Be- Problem der Christenheit ist heutzutage niıcht das
kenntnis erziehen. Der Schluß erscheint der Mischehen. Ks INas das schmerzlichste se1in,
ausweichlich aber das größte ist nicht [ )as yrölhte Problem

Das Wohl der Gemeinschaft. Die Ehe ist ber nicht ULISCICL e1lit 1st die Frage, w1e 1114  n das Licht des
ine rein private Angelegenheit; S16 hat so71ale Im- vangeliums denen bringen soll,; die niıcht
plikationen. 1le Formen menschlicher Geme1in- hen Und selbst unter den Fragen, welche die Ehe
schaft, selien Stämme, Nationen, oder die DE betrefien, lautet die wichtigste und schwerwılie-
amte Menschheitsgemeinschaft, sind der gendste Wıe soll und kann die Würde der christ-
z1alen Auswirkung des amilienlebens interesstlert. lichen Ehe gewahrt werden Iso ein Anliegen,

das en Christen gemeinsam ist Für die Bewiälti-Das ist weiliter nicht erstaunlich, denn gesunde HFa-
milien bilden die beste Grundlage für jede größere SUu11S olcher großen gemeinsamen Aufgaben und
Gemeinschaft. Es ist eCc un: Pflicht der Ge- 1ele sollten die Christen 7uısammenstehen. Kine
meinschaft, Gesetze erlassen, die für die Ent- gemeinsame Herausforderung und Aufgabe
wicklung dieses Familienlebens SOTDCI, Gesetze, des geringeren Problemes der Mischehen willen
die das Wohl des Kindes, der KEltern und der (Ge- übersehen und vernachlässigen, el UNSCIC

me1inschaft selbst OÖrdern. uch die katholische 1ENTEN 1n einer ungeordneten, niıcht DCN
Kirche 1st ine Gemeinschaft, der das Wohl unchristlichen Weise verstehen. Wır ollten VC1L-

eint der Welt die Schönheit der christlichen Eheder Familie, einschließlich ihres relig1ösen ohles,
geht uch S1e erläßt Gesetze Zzu Schutz und ZUC verkünden, ehe WI1r u11ls über die Oofm ihrer auße-
1lfe für die Familie Be1 der chanung olcher BG Zelebration und die Erziehung der 2AUS$ ihr her-
Gesetze aber darf S1€e ihre eigenen Interessen nıcht vorgehenden Kinder auseinandersetzen.
in einem L1PSCIH Sinne verstehen. Ihr Anliegen DDie allgemeinen Grundsätze der Öökument1-
sollte das Bedürfnis er christlichen Kirchen nach schen ewegung ollten uch auf das Problem der
Kıinheit se1n. Ja die Ehegesetze der Kirche ollten Mischehen angewandt werden. Wır ollten darauf
ein weitherziges Verständnis und 1ne starke bedacht se1n, NSCIC Einheit stärken und dazu
Je ausstrahlen, daß sS1e uch für Nicht-Gläubige beitragen, daß die inge, die uns reNMNCH, abge-
e1in Zeichen der Herrschaft Gottes unter den Men- baut werden. Unsere Frage sollte er nicht VO

schen bilden können. den Augenblicksbedürfnissen der Einzelkirche a4UusSs
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betrachtet werden, vielmehr ollten WI1r auf die gänglich, damit Ordnung und Frieden innerhalb
IL christliche Gemeinschaft un ihre geme1n- der Gemeinschaft erhalten un zugleic dem Kin-
SAaIMılc Zukunft schauen und HSCS Gesetzgebun- zelmenschen kein Unrecht zugefügt wird. Auf ke1-
SZCH gestalten, daß durch Ss1e dem Anliegen der i  = Fall aber sollte jede moralische Verpflichtung
christlichen Einheit und dem Interesse des einzel- in Gesetzesform ausgesprochen werden. In der
HG  5 Ehepaares 1n gleicher Weise gedient ist. DDas PraxIis bedeutet dies, daß der Gesetzgeber immer
kannn jedoch bedeuten, daß 1n Einzelfällen diese dann davon bsehen sollte, ine gesetzliche Ver-
oder jene Kirche augenblickliche Nachteile hin- pflic  Ng aufzustellen, WE irgendwie aus

nehmen mulß; doch bedeutet SZaLlzZ SEWL uch fassenderen theologischen Gründen in aller lar-
VO  H u1lS5 AUS 1ne Anerkennung dessen, daß die VO eit 1ne moralische Verpflichtung vorliegt
u1ls gebotene Lösung des Mischehenproblemes e) In der Vergangenheit hat die katholische KIr-
einen Zeichenwert für die gEsamMTE cCANristliche Welt che 1m Falle der ischehe einseltig die Gesetze für
besitzt: S1e zeigt uNsCTCI illen oder den den katholischen W1e den niıchtkatholischen 'Teıil
Mangel daran. (sottes ist für alle Christen ein festgelegt; und manche nichtkatholischen Kıirchen
T VWert, daß WI1r alles tun mussen, wWwW4S WIr en A4asselbe ine gyesunde Theologie

können, seine Verwirklichung Öördern. und 1ine praktische ugheit fordern, daß die VCI-

C) Keine Gesetzgebung ist wirklich gut, WCI1MN schiedenen christlichen Kirchen sich inmen-
s1e nicht realistisch ist Kein Gesetz ist realistisch, etun und gemeinsam ine Lösung nden, 1ne I56-
WE nıicht VO der enrnet einer Gemelin- SUu1Y, die eventuell OB durch ine gemeinsame
schaft anerkannt ist In manchen Ländern leidet Erklärung er betroffenen Gemeinschaften pIO-
WSGTHC gegenwärtige Mischehengesetzgebung mulgiert werden soöllte
GT dem Verhängnis, daß S1e VO der enrne: de- IdDie Mischehengesetze ollten den menschli-
d für die s1e bestimmt ist, abgelehnt wIıird. Es hat hen Rahmen für (Gsottes Offenbarung ine —

sich herausgestellt, daß in Holland, 1n Deutschland ter der Spaltung eidende Familie chafien S1e soll-
und in der chwe1i7z uch VOTL dem Konzıil die yroße ten tolerant se1in, da Gott in höchstem Maß
Mehrzahl der bekenntnisverschiedenen Ehen tolerant 1st.
ter Mißachtung der kirchlichen Gesetzgebung ZJC- Kine ılnl diesem Geist konzipierte Gesetzgebung

würde vermutlich als verbindender Faktor unterschlossen worden ist, das el 1n rechtlich ngülti-
Ofm.. Gegenwärtig dürfte die Statistik noch den Christen wıirken. Auf keinen Fall ber würde

schlechtere Ergebnisse bringen Sich (Gesetze S1e einer tennenden Mauer Zzw1ischen ihnen.
klammern, die T: 1n den Büchern stehen, ber /Neue Gesetze Im folgenden können einige kon-
keine Frucht tragen 1m Leben der Gemeinschafift, krete nregungen ür ine küniftige Gesetzgebung
ist iIne auf falschen Grundsätzen beruhende vorgelegt werden:
Rechtspraxis. a) Die juristische Terminologie für den Kom:-

VDer leiche Realismus fordert, daß ine irch- plex der Mischehen sollte entschieden geändert
UG Gesetzgebung nicht 11Ur für die Christen kon- werden. Der USdAdrucCc Hindernis der Religi0nsver-
ziplert wird, die ein tief bewußtes un fundiertes schrzedenheit ( MIXa rel1910 tr1ft nicht die wirkliche
relix1öses Leben führen un 1n ihrer eigenen Kir- Lage der inge Katholische un nichtkatholische
che fest eingewurzelt sind, sondern uch für die Christen sind 1ns 1n ihrer Taufe, 1n ihrem Glauben
vielen anderen, die 1n ihrem Glauben schwächer Gott, den Natef; den Sohn un: den Geist, und
un mit ihrer eigenen Kirche 11Ur oberflächlich Jesus Christus, ihren Heiland und Erlöser. Da-
verbunden sind. Miıt anderen Worten: Die (se- her besteht 7w1ischen ihnen 1ne cchte Geme1in-
setzgebung sollte den fest Verwurzelten 1ne and- schaft, CT Verschiedenheiten. Die Qualifi-
reichung QEDEM ihren Glauben und ihre 1e katıon ihrer relig1ösen S1ituation als « DEMSCHEN

vertiefen, un zugleic den chwachen ine ( XLA unterstellt das Fehlen jeder Gemeinschaft.
Hilfe ZUr ärkung ihrer Verbundenheit mM1t Gott Besser waren Begrifie wI1ie: hekenntnisverschiedene Ehe
un der Kirche Nerdings ist das 1ne fast oder zwischenkirchliche FEhe (interchurch marriage).
mögliche Aufgabe für einen Gesetzgeber. Der offtfenbare Widerspruch 7zw1ischen der Ge-

Der Gesetzgeber sollte sich VOL ugen hal- setzesanordnung, die ein Hindernis errichtet, das
LEn daß sel1ne Gesetze notwendig un1iversalen Cha:- grundsätzlich die Gültigkeit der Ehe überhaupt
rakter C S1e können niıcht lückenlos für jede nıiıcht berührt, un: dem Gesetzesmechanismus, der
einzelne Situation PaSsSCNH. er 1st 1ne gyewlsse 1n der PraxIis 1ne ohne die entsprechende Dispens
Weite in der Formulierung der Gesetze u1L1L1UIl- abgeschlossene Ehe 1immer ungültig macht, sollte
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beseitigt werden. Unsere Gesetzgebung sollte den der das Evangelium lehren und ihnen e1n
Stempel der Lauterkeit un Aufrichtigkeit tragen. christliches envorzuleben 9 und die verbind-
Entweder sollte iMa  . das Hindernis bsolut — He ZUSagE (£0 Ppromise), daß die Absicht hat,
chen (was natürlich achlich nıcht in rage kom- diese Pflicht rfüllen Das Versprechen hin-
LLIC1IH ann), oder ia  . sollte den beiden Partnern sichtlich der Heiligkeit der Ehe chließt die Pflicht
ine echte Gelegenheit geben, ine gültige Ehe e1n, innerhalb der Familie für Frieden und Einheit
uch ohne Dispens schließen Ob u1ls gefällt SOLSCIL das Versprechen, seinen Glauben SEe1-
der nicht Unser gegenwärtiges Verfahren wird LICIN Kindern mitzutelilen, die feste Absicht, S1e 1m
VO:  = vielen Nichtkatholiken als unehrlich ANDCSC- katholischen Glauben erziehen, sowelt dies DEC-
hen. Vielleicht sollte das (Gesetz ZU Ausdruck chehen kann, ohne den Frieden 1n der Famıilie
bringen, daß Z Abschluß einer bekenntnisver- sStoren oder die Freiheit des nichtkatholischen Algsfı=
schliedenen Ehe der katholische 'Teil 1ne Firlaub- Ners beeinträchtigen.
NLS, das el ine Genehmigung VO seiten se1nes Oft kann 1L141IL den Einwand hören, ine solche
1SCHNOTS einholen MUuU. Der Antrag auf diese Kr- Lösung sSe1 11Ur möglich, WC1111 ine 7zwischenkirch-
aubnis würde dem zuständigen Gelistlichen die liche Ehe VO  D wel Menschen geschlossen wird,
Gelegenheit geben, jeden Fall einzeln prüfen die VO  D ihrem Glauben WIrkK11c ergrifien sind, die
unı seelsorglich entsprechend behandeln 1el- enNnfza der bekenntnisverschiedenen Ehen aber
leicht würden andere Kirchen SCII ebenso VCLI- werde erfahrungsgemäß 7zwischen olchen TFC-
tahren schlossen, die 1m Glauben chwach und 1n ihrer

C) Man sollte einen Wegx nden, der der ka- Kirche weniger engaglert s1nd. Für diese SCe1
tholischen Kirche ermöglicht, 1Ine e  atholi- lautet der Einwand weiter 1ne StreNgEE TESCLZ-
sche KFinsegnung der Ehe als gültig akzeptieren, liche Formulierung ihrer moralischen Verpfliich-
MC der V oraussetzung, daß der nichtkatholische tung notwendig. I )as INAaS  5 der Fall se1n. Dann ber
Partner 11ISCIC Auffassung VO der Ehe teilt DIies bleibt LLUT ine Lösungsmöglichkeit: 1ne ofrene
ist bereits be1 den orthodoxen Kirchen des (Ostens Aussprache 7zw1ischen den Leitern der Kirchen, die
geschehen. Man könnte ber durchaus uch m1t 1m konkreten die Genehmigung geben
anderen christlichen Kirchen w1e EeLWwW2 den Angli- oder die Entscheidung trefien aben, daß ür
kanern oder den Episkopalkirchen Verhandlungen solche Situationen Strengere rechtliche Sicherhei-
aufnehmen, mit dem Ziel der gegenseltigen Aner- ten notwendig se1in können. Dabe sollten die be-
kennung einer 1n Gegenwart eines Repräsentanten treftenden Vertreter der Kıirche sich VOL ugen
einer der beiden Kirchen geschlossenen Ehe halten, daß ihr Z4el keineswegs eın statistischer

Der katholische KElternteil 1st moralisch VCI- Gewinn für ihre Kirche, sondern ein Gew1inn für
pflichtet, seine Kinder «das Evangelium leh- u1lsceren Herrn Jesus Christus se1n mul Im kon-
N  '9 doch raucht diese moralische Pflicht nıcht k reten Einzelfalle brauchen diese beiden inge
VO Gesetzgeber formuliert werden, sowelt nämlich keineswegs immer miteinander identisch

se1n.nicht Sanz besondere un schwerwiegende Gründe
dazu Veranlassung geben Die gesetzliche Ver- Sind el Eltern gute Christen, dürfte die
pflichtung des katholischen Teiles; se1ine Kinder rtechte Lösung vermutlich darın bestehen, daß S1e
katholisch taufen lassen un 1m katholischen sich klar werden, in welchem der beiden Bekennt-
Glauben erziehen, ist unnutz, seinem nISsSEe alle ihre Kinder ETZODCNHN werden sollen. Denn

S1e allein kennen alle näheren Umstände. S1e alleinGlauben un seiner Kirche nicht tief VCLI-

bunden 1st. Ist dies aber, sind gesetzliche For- sind Aahlg, die vielen unwägbaren Faktoren einer
malitäten überflüssig. Ist dies nicht, leiben Ehe ichtig einzuschätzen un:! SI S Ihnen
Ss1e reine Formsache. Es bestehen er gute allein sollte überlassen leiben, ihre Entschei-
Gründe, auf der einen Seite die gesetzlichen Ver- dung voreinander un: VOL Gott trefien. Und
sprechensvorschriften abzuschaften und zugleic el beteiligten Kirchen ollten alles Interesse
intensiver die moralische Pflicht predigen. daran aben, ihnen nıcht 11Ur VOL der Ehe ZUTC

Wenn dem katholischen Teil 1ne gesetzliche Seite stehen, sondern uch und och mehr
während ihrer Ehe Die rechte HForm «Öökumen1i-Verpflichtung auferlegt werden muß, dann sollte

S1e sich auf olgende beiden Forderungen be- scher Aussprache» kann auf den Weg ZUr Einheit
schränken: a) ine Erklärung (£0 ECLATE  > daß führen
sich seiner PfAlicht bewußt ist, die TLehre der Kirche Im allgemeinen sollte überhaupt mehr Wert
über die Heiligkeit der Ehe achten, se1ine Kı1n- darauf gelegt werden, den Glauben unNnNserer Chri-
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sten un:! ihr nNgagement étärken, als gesetzliche Frau un Kinder 1nNs sind, w1e Vater un! Sohn
Versprechungen erhalten. Übung 1n der 1e 1ns sind. Übersetzt V Ö]  - Karlhermann Bergner
Gottes un! der Liebe des Nächsten be1 Ilen Chr1-

RSYsten dient der AaC des Christentums besser, als
geboren 20. Juli 19021 in Pusztaegres (Ungarn), Jesutt, 1051 ZU)]jede Art V Gesetzesbestimmungen über 1isch-

ehen. och VErSCSSCH WI1r nicht Es oxibt keine Priester geweiht. Er studierte der Gregoriana und der Univer-
S1tÄät Oxford, ist I izentiat der Philosophie und der Theologıie, Dok-

vollkommene Lösung. Die beste, die WI1Ir rhoflen LOr des kanonischen Rechtes (1957) und seit 1967 Protessor für Kir-
chenrecht der theologischen Abteilung der Fordham Universitykönnen, ist, daß WI1r den für MSCIE Tage PaSSCNH- (New Oof. Kr veröftentlichte: UOpen the Spirit: Religious Liteden Ausgleich en und indessen weiter en after atıcan 11 (Washington 19 G: arbeitet VOL em mit

un beten, daß der Tag kommt, dem Mannn und «Corpus Instrumentorum » (Washington).

behauptete WAarTt in Art «DIie Konzelebration
ist 1n der Kıirche des (J)stens w1e des estens b1sRınaldo Falsın1i auf den heutigen Tag 1in Übung geblieben», fühlte

Die Konzelebration ber das Bedürfnis, 1n Art 58 NnNzuordnen: « Es
SO eın Konzelebrationsritus geschafien WeEL-

den», da der be1 der Priester- und Bischofsweihe
in Übung stehende Rıiıtus uch abgesehen VO:  o

«Concilium» hat schon 19065 einen wohldokumen- seinem etwAas seltsamen rsprung schwerlich als
1erten Aufsatz über die Konzelebration veröftent- annehmbar erachtet werden konnte e die
licht eitdem sind gllt drei a  re VELSANSCI, un Theologie noch die Spiritualität un erst recht
wWenn uch die geschichtlich-theologische For- nicht die Gesetzgebung wußten mi1t diesem AS-

senden Konzelebrationsmodus EtWAa: anzufangen.schung inzwischen nicht ul  9 aufschlußrei-
chen Ergebnissen gelangt ist, sind doch auf dem Er Sing 1n allem VO  w der Privatmesse auS, uch
Gebilet der Liturgie, der Pastoral und der Gesetz- wWwWenn theoretisch die Bischofsmesse das en Wali,
gebung bemerkenswerte Fortschritte verzeich- doch der umständliche Apparat elines Pontifikal-
nen.* AamMmMTtTESs wirkte och stärker veräußerlicht und Wr

Am 7. März 1965 erschlen der LICUC Rütus, den Ausdruck einer veralteten un: aus der Mode FC-
das Consilium gyemä. der Forderung VO Art 5 6 kommenen Mentalität. WDer «ritus servandus», der
der Liturgiekonstitution ausgearbeitet hatte, und VO:  5 bis heute dem Römischen Missale VO1-

Lrat 14. März in Kraft.3 DIie gemachten rfah- gedruc. WAalT, hatte die bloß untfer Assistenz eines
TUNSCI en ermöglicht, einen gyroßen chritt Ministranten sStl. gelesene Messe Z Modell und
nach VOLN un AaUuUsSs einem Forschungs- und DIis- sah nıcht einmal die Gegenwart und Beteiligung
kussionsgegenstand weniger Fachleute ist die Kon- der Gläubigen VOL. Somıit hatte die Lateinische
zelebration der Messe ein normales Faktum ZC- Kirche das rleDnN1s der Konzelebration verloren,
worden und hat 1n das Bewußtsein sowohl des die 1im Jahrtausend ebendig 1n Übung gestanden
Klerus als uch des christlichen Volkes Kingang un in der Ostkirche uch spater beibehalten WOL-

den WAL. Der Codex des Kirchenrechts sah S1e nichtgefunden. Man kannn diesbezüglich mitZVO

einem kirchlichen Bewußtsein sprechen, NUur nicht VOL, sondern verbot S1e 08  . «Non
un!: n1emand verkennt, w1e bedeutsam 1ne solche licet pluribus sacerdotibus concelebrare .»*

Wenn uch der NEeEUC Rıiıtus handelt sich dabeiFeststellung für das Leben der Kirche 1st. och ist
wirklich eLWAaSs absolut Neues 1Ur ein einzigerWAaT nıcht Nes gelöst, ber wurde doch e1in

Weg eröfimet: dessen konkrete Perspektiven ist, sieht doch mehrere zeremontielle Formen
sich bere1its erahnen un skizzieren lassen. VOL; geht VO ypus der Pontifikalmesse Au

un: leitet 2US ihr die besonderen Formen ab feier-
liche, CSUNSCNC, gesprochene Konzelebration.Die heute geltende Ordnung Die Bestimmungen 1n ezug auf die Konzelebra-

Abgésehen VO  a} den ) OO ällen, 1n denen in den tion blieben S w1e die Konzilskonstitution Sie
onmnaten vorher der HESTC des Consilium vorsah: Ks braucht die Erlaubnis des Ordinarius;
Experimente VOLSCHOMIMINE: wurden, konnte iNanl jedem Priester MU. freistehen, uch einzeln
VOL dem 7. März 1965 kaum i Konzelebration zelebrieren; mi1t Rücksicht auf die seelsorgerliche
1n der Lateinischen Kıirche sprechen. Das Konzil Betreuung der Gläubigen wird die Erlaubnis be-
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